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Die VRE Position zur Verfassung Europas

Die Versammlung der Regionen Europas (VRE), die Dachorganisation von 250 Europäischen Regionen und 12 interregionalen Vereinigungen, bringt ihre tiefste Genugtuung mit der Einigung über den Text der Europäischen Verfassung am 18. Juni 2004 zum Ausdruck. Erstmalig verfügt die Europäische Union über einen verständlichen Vertrag, der die Erwartungen der Bürger in den Regionen erfüllt. Auch die Eingliederung der Charta der Grundrechte der Union bedeutet einen wichtigen Schritt vorwärts.

Die VRE begrüßt die Rolle, die die Europäische Verfassung den Regionen sowie dem Subsidiaritätsprinzips zuschreibt; die Verfassung verankert Europa klar in den Regionen. Die VRE ist befriedigt, dass zahlreiche ihrer während der Ausarbeitung der Verfassung  vorgebrachten Anliegen bei der Erstellung des endgältigen Textes berücksichtigt wurden. Insbesondere begrüßt die VRE: 

I. Die Ausweitung des Subsidiaritätsprinzipes auf die regionale und kommunale Ebene – die Anerkennung der Schlüsselrolle, die Regionen und Gemeinden in Europa einnehmen, wird durch die erstmalige und ausdrückliche Ausweitung des Subsidiaritätsprinzips auf diese Ebenen ausgedrückt.

II. Territorialer Zusammenhalt als ein Ziel der Union – die VRE ist davon überzeugt, dass die ausdrückliche Einbeziehung des territorialen Zusammenhaltes, neben sozialem und wirtschaftlichem Zusammenhalt, als Hauptziel der EU den territorialen Zusammenhalt klar als dritte Säule der Europäischen Integration definiert. 

III. Die Anerkennung regionaler Identitäten – die VRE zeigt sich befriedigt mit dem ausdrücklichen Hinweis zu dem Respekt vor lokaler und regionaler Selbstverwaltung als Teil nationaler Identitäten. Dies betont die Bedeutung der kulturellen Vielfalt in der Europäischen Union.

IV. Die erweiterte Beratung mit den Regionen während der Erarbeitung der Gesetzesentwürfe – die VRE ist befriedigt damit, dass die neue Verfassung die Kommission verpflichtet, bei der Erstellung von gesetzlichen Regelungen darauf zu achten, ob die zu treffenden Entscheidungen am besser auf nationaler, regionaler oder kommunaler Ebene zu treffen sind. Wir begrüßen, dass die Verfassung die Europäische Kommission verpflichtet, sich bei der Planung oder dem Entwurf jeden Gesetzes mit allen Parteien zu beraten,  einschließlich der Regionen.

V. Der regelmäßige Rückgriff auf das Subsidiaritätsprinzip im Gesetzgebungsprozess – Die VRE legt großen Wert auf die Verpflichtung die der Kommission durch die Verfassung auferlegt wird, jedem neuen Gesetzesvorschlag eine Begründung beizufügen, aus der hervorgeht, dass der Vorschlag nicht dem Subsidiaritätsprinzip widerspricht.

VI. Das Recht des Ausschusses der Regionen zum Anruf des Europäischen Gerichtshofes – die VRE begrüßt, dass der Ausschuss der Regionen Klage beim Europäischen Gerichtshof einlegen kann, wenn er davon überzeugt ist, dass die Kommission gegen das Subsidiaritätsprinzip verstoßen hat. Die VRE wird hierbei eng  mit dem Ausschuss der Regionen zusammenzuarbeiten.

VII. Die Möglichkeit einer indirekten Konsultierung der Regionen mit Gesetzgebungsbefugnis – die VRE begrüßt, dass das Protokoll zur Anwendung des Subsidiaritätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein “Frühwarnsystem” vorsieht, nach dem die Kommission jeden neuen Gesetzestext den Nationalparlamenten zur Beratung vorlegen muss. Die VRE begrüßt diese zusätzliche Gelegenheit für Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen, die Gesetzesvorschläge zu beeinflussen. 

VIII. Einstimmigkeit bei Entscheidungen über Kultur, Gesundheit und Soziales im Rahmen der gemeinsamen Handelspolitik – die VRE begrüßt die durch die Verfassung vorgeschriebene Einstimmigkeit in besonderen Fällen, wie zum Beispiel bei der Verhandlung und Unterzeichnung von internationalen Abkommen in den Bereichen Kultur, Soziales, Bildung und öffentliche Gesundheit. Sie erwartet jedoch die Erarbeitung eines detaillierten Verfahrens unter welchen Umständen die Einstimmigkeit notwendig ist.

Die VRE streicht heraus, dass es trotz dieser erreichten Fortschritte für die Regionen noch Bereiche gibt, in denen die Interessen der Regionen  nicht angemessenen geschützt sind. Die Verfassung schreibt keine klare Kompetenzverteilung zwischen Union und Mitgliedsstaaten vor. Folglich sind die Kompetenzen der Regionen in Bereichen wie Kultur, Gesundheit, Sozialpolitik und Erziehung nicht angemessen geschützt. 

Dennoch ist die VRE überzeugt, dass die Unzulänglichkeiten überwogen werden von dem Gewinn, den die Verfassung für die Regionen bringt. Aus diesen Gründen bestärkt die VRE ihre Mitglieder die Ratifizierung der Verfassung zu unterstützen, in der Überzeugung, dass diese die Rahmenbedingungen für die Regionen in Europa erheblich verbessert. 
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